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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERlUM PüR JUSTIZ 

45.363-27/73 

An den. 

XlIL Gesclzgebungsperiode 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
1010 W 5. e n ..... " 

Zu Z 1213/J-NR/1973 

Die mir am 4 .. 4.1973 übermittelte schriftliche 
Anfrage der Herren Abgeordneten Dr.Halder u.."1d Gen., be
treffend Schutzaufsicht, beant\'lorte ich wie folgt: 

Das Bundesministerium für Justiz hat mit Erlaß vom 
2.April 1971, Z 18.256-9c/71, veröffentlicht im Amtsblatt 
der ÖJV Nr.11/1971, auf die rJIöglichkeiten der Anordnung 

.. von Schutzaufsicht in den Fällen einer pedingten Straf
nachsicht oder bedingten Entlassung nach dem BedVerurtG. 
oder im Falle einer bedingten Naßnahme nach dem AHG hin
gewiesen. Gleichzeitig wurde zum Ausdruck gebracht: daß 
es für die Gestaltung der gesetzlichen Bestimmungen über 
die Bewährungshilfe für heranwachsende und. erv;achsene 
Rechtsbrecher sehr wertvoll sein werde, wenn es gelingt, 
durch die Einsetzung von Schutzaufsichtsorganen Erfahrungen 
zu gewinnen. 

Die einzelnen Fragen beant\'lOrte ich wie folgt: 
Pkt 0 1 : vi ortlaut der Anfrage: 

. _ "In wieviel Fällen haben die Gerichte nach Ver
öffentlichung des Erlasses, JABl.Nr.11/1971, Schutz-· 
aufsicht bei erwachsenen Rechtsbrechern angeordnet?" 

. Ant\V'ort: -. 
Seit Veröffentlichung des genannten Erlasses \rurden 

bis Ende des Jahres 1972 insgesamt etwa 260 Schutzaufsichten 
von den Gerichten angeordnete Aus den für das Jahr 1973 
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erst teilwelse vorliegenden statistischen Unterlagen 
kann eine zunehmende Tendenz ersehen "V,erden. 

Nahezu alle Schutzaufsichten 'V.urden bisher 
anläßlich einer bedingten Entlassung ausgesprochen. 

p~.!o 2 =. vlortlaut der Anfrage: 
n~v-elche Institutionen haben die Schutzaufsicht 

durchgeführt?lt 

Ant"IÜrt: 
"0 VIp 

D1e Schutzaufsichten werden vom Verein Soziale 
Gerichtshilfe für Ervlacb.sene ~ vom Verein für Beitlährungs
hilfe und soziale Jugendarbeit und von der Österreichischen 
Gesellschaft "Rettet das Kind" - Lalldesverband Steiermark 
durchgeführt 0 

Seit der Hinausgabe des el-,,;älmten Erlasses des 
Bundesminister:i.ums fU.r .Justiz hat d.er Verein Soziale Ge
richtshilfe fü:c Eri,vachs8ne 87 Sch.utzaufsichtsfälle Uber
nommen o Der Verein für Bewährungshilfe und soziale Jugend
arbeit betreut derzeit 161, dieÖsterreichische Gesell
schaft "Rettet das Kind ii - Landesvel"band Steiermarl{ 18 Pro
banden. 

,Ekt G 3: vT or:tla ut der Anfrage: 
"\'lelche Erfahrungen \1Urden dabei gesammelt?" 
l~ntvlort: 

Die mit der Durchführung der Schutzaufsicht 
betrauten Vereinigungen berichten von durchaus positiven' 
Erfolgene Nach dem Bericht des Vereines Soziale Gerichts
hilfe fUr EY'\Iiachsene sind von den. seit 20 4,,1971 zur 
Betreuung übernommenen 87. Probanden nur 5 während der 
Probezeit rückfällig geworden o 

Der seit der Hinausgabe des zitierten Erlasses 
verstrichene Zeitraum ist noch zu kurz, um ein verläßli
ches Urteil über die AUS\'lirl{ungen der Schutzaufsicht ab
geben zu können .. 
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;rkt.l~: l\lortlaut der Anfrage: 
"vlelche Aufwendungen waren für die Durchführung 

erforderlich, bz','l" "leIche Anteile der erhaltenen Sub
ventionen haben die in Frage kommenden Institutionen für 
di.e Schutzaufsicht ver\'l'endet?". 

Ant'lilort: r 101 __ 

Das Bundesministerium für Justiz ge\'lährt den ge
nannten Vereinen für Zwecke der Schutzaufsicht Subventionen, 
deren Verwendung vom Bundesministerium für Justiz Uberprüft 
,,,irdo Nach den Abrechnungsberichten werden die Subventionen 
z\'leckmäßig Ul1d sparsam eingesetzt; die Vereinlgungen ver
fUgen auch über die erforderlichen finanziellen Reserven. 

Über die für Zwecl{e der Schutzaufsicht in den Jahren 
1971/72 ge\'lährten Subventionen gibt nachstehende Aufstellung 
Aufschluß: 

1971 1972 

Verein Soziale Gerichtshilfe 
für Erwachsene 60$0.008.,000.0$90 S 14005570--
Verein für BO\\Tährungshilfe und 
soziale Jugendarbeit. 0." •• 0"".0 S 135.000.--. 
Österreichische Gesellschaft 
"Rettet das Kind" - Landes-
verband Steiermark •••• 00 •••• 0 •• S 25.000.-- 10.000.--

Für die Betreuung von Schutzaufsichtsfällen hat der 
Verein für BeVlährungshilfe und soziale Jugendarbeit bisher 
etwa 200.000.- S, der Verein Soziale Gerichtshilfe für Er· 
wachsene im Jahre 1971 etwa 9l~90000- S und im Jahre 1972 etwa 
127.000.- Saufgewendet. 

240 f1ai 1973 
Der Bundesminister: 
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